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Einleitung und Gang der Untersuchung

Einleitung

„Je rascher und dem Verbrechen näher die Strafe erfolgt, desto gerechter und
nützlicher wird sie sein. Ich sage „gerechter“, weil sie dem Täter die nutzlo-
sen und grausamen Qualen der Ungewißheit erspart, die mit der Macht der
Einbildung und mit dem Empfinden der eigenen Schwäche noch wachsen.“
(Beccaria S. 61)

Das Phänomen überlanger Strafverfahren ist nicht neu, sondern war auch
in früheren Epochen der Strafprozessgeschichte bereits als Problem be-
kannt.1 Während sich die Justiz in diesen Fällen der Problematik der er-
schwerten materiellen Wahrheitsfindung ausgesetzt sieht2, empfindet der
Beschuldigte ein langes Strafverfahren aufgrund der Ungewissheit über
den Verfahrensausgang und dem damit verbundenen psychischen und so-
zialen Druck3 oftmals bereits als ein „der Strafe schon vorweggenomme-
ne[s]“4 Übel.

Die Schwierigkeit einer gerechten Handhabung dieser außergewöhnli-
chen Verfahrensbelastungen zeigt sich in der insoweit wechselvollen Ge-
schichte der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Sie hat ihren zumindest
vorläufigen Schlusspunkt in der Entscheidung des Großen Senats des Bun-
desgerichtshofs vom 17.1.2008 gefunden, mit der das sogenannte Vollstre-
ckungsmodell eingeführt wurde, das für die Fälle einer rechtsstaatswidri-
gen Verfahrensverzögerung eine Kompensation durch Vollstreckungsab-
schlag vorsieht.5 Dieses Kompensationsmodell wurde durch die am

A.

1 So forderte schon die Magna Charta von 1215 in Art. 40: „Nulli vendemus, nulli
negabimus, aut differemus rectum aut justiciam“, womit insb. das schon damals
existente Problem verzögerten Rechts und Gerechtigkeit durch sachwidrige Ver-
fahrensverzögerungen angesprochen wurde.

2 BVerfGE 122, 248 (273); BVerfG StV 2009, 673 (674); SK-StPO/Rogall Vor § 133
Rn. 119; Peters Fehlerquellen S. 14; Landau FS Hassemer, S. 1074 f.

3 BVerfG NJW 1992, 2472 (2473); BGH NStZ 1999, 181; SK-StPO/Rogall Vor § 133
Rn. 120; LR/Esser Art. 6 EMRK Rn. 309; Schäfer/Sander/van Gemmeren Rn. 748;
Kohlmann FS Pfeiffer, S. 205, der diese „Quasi-Straf-Wirkung“ sogar als belastender
als die letztlich verhängte Strafe ansieht.

4 BGH NStZ 1989, 526 (527).
5 BGHSt 52, 124.
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3.12.2011 in Kraft getretenen Entschädigungsregeln der §§ 198, 199 GVG6

ergänzt, welche dem Betroffenen unter bestimmten Voraussetzungen
einen finanziellen Ausgleich für die aufgrund der Verfahrensüberlänge
entstandenen materiellen und immateriellen Nachteile gewähren.

Zu der Erkenntnis, dass die Kompensation für eine rechtsstaatswidrige
Verfahrensverzögerung durch Gewährung eines Straf- oder Vollstreckungs-
abschlags im Einzelfall nicht ausreicht, sondern nur eine Verfahrensbeendi-
gung den enormen Belastungen des Angeklagten Rechnung tragen kann,
gelangten die Instanzgerichte bereits in den 1970er Jahren.7 Trotzdem
zeigt ein Blick in die Rechtsprechungspraxis, dass die konkreten Vorausset-
zungen für einen solchen Verfahrensabbruch von den Gerichten bis heute
nicht einheitlich beurteilt werden. Diese Voraussetzungen vor dem Hinter-
grund der heute geltenden Vollstreckungslösung aufzuzeigen, ist Ziel die-
ser Arbeit. Dabei wird sich der Problematik induktiv genähert, indem Ein-
stellungsbeschlüsse und -urteile wegen unverhältnismäßiger Belastungen
des Angeklagten aufgrund überlanger Verfahrensdauer den Ausgangs-
punkt der Untersuchung bilden.

Die zentrale These lautet, dass in dem Fall, in dem bereits vor Abschluss
der Beweisaufnahme absehbar ist, dass der aufgrund der rechtsstaatswidri-
gen Verfahrensverzögerung erforderliche Vollstreckungsabschlag die pro-
gnostizierte schuldangemessene Strafe des Angeklagten erreichen oder
übersteigen wird, der verfassungsrechtliche Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
eine Verfahrensbeendigung gebietet. Die Unverhältnismäßigkeit der Ver-
fahrensfortführung resultiert dabei aus einer Abwägung der Verfahrensbe-
lastungen des Angeklagten und den Strafverfahrenszielen. Die Belastungen
sind ab dem Zeitpunkt nicht mehr verhältnismäßig, in dem ein Verfahren
fortgeführt wird, obwohl feststeht, dass ein Ziel des Strafverfahrens nicht
mehr erreicht werden kann. Das Verfahren ist bereits vor abschließender
Sachverhaltsaufklärung wegen drohender Unverhältnismäßigkeit der Ver-
fahrensbelastungen des Beschuldigten zu beenden. Sofern die Gerichte da-
gegen erst nach Abschluss der Beweisaufnahme – und damit zu spät – er-
kennen, dass der Vollstreckungsabschlag die festgestellte schuldangemesse-

6 BGBl. I 2011 S. 2302.
7 Als vermutlich erstes Gericht hat das LG Frankfurt a.M. JZ 1971, 234 (236, siehe

dazu Teil 2 A I 1 a) aa) [Fn. 316]) ein Strafverfahren wegen überlanger Verfahrens-
dauer eingestellt; danach wurden überlange Strafverfahren vermehrt beendet, siehe
bspw. LG Krefeld JZ 1971, 733; BGH, Beschl. v. 2.7.1974 – 5 StR 48/74 (unveröf-
fentlicht, abgedruckt bei Scheffler Strafverfahren S. 276 f.); BGHSt 35, 137 (141);
OLG Zweibrücken StV 1989, 51; LG Bad Kreuznach NJW 1993, 1725 (1726 ff.);
siehe für eine vollständige Darstellung aller relevanten Entscheidungen Teil 2 A.
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ne Strafe des Angeklagten erreicht oder übersteigt, muss die Strafe voll-
ständig für vollstreckt erklären werden. Einer Beendigung des Verfahrens
bedarf es hingegen nicht.

Gang der Untersuchung

Im ersten Teil8 der Untersuchung werden die Grundlagen zur Handha-
bung von Verfahrensbelastungen des Angeklagten durch überlange Ver-
fahrensdauer erörtert. Diese stellen die Rahmenbedingungen dar, um eine
Einordung der im zweiten Teil dargestellten Entscheidungen in den ent-
sprechenden strafprozessualen Kontext zu ermöglichen. Dabei wird insbe-
sondere der höchstrichterliche Rechtsprechungswandel zur Frage der
Kompensation des Angeklagten für überlange Verfahrensdauer beleuchtet.
Nach gegenwärtiger Rechtsprechung kann neben einer Kompensation auf
Strafzumessungsebene in „ganz außergewöhnlichen Sonderfällen“9 einer
rechtsstaatswidrigen, d.h. der Justiz anzulastenden, Verfahrensverzögerung
auch eine Verfahrensbeendigung erforderlich sein. Während ein solcher
Sonderfall zur Zeit der Strafzumessungslösung durch eine umfassende Ab-
wägung verschiedener Kriterien, insbesondere der Prognose über die wei-
tere Verfahrensdauer sowie des Schuldumfangs des Angeklagten, ermittelt
wurde10, wird dieser nach der heutigen Vollstreckungslösung dann ange-
nommen, wenn der erforderliche Vollstreckungsabschlag die schuldange-
messene Strafe ausgleicht oder übersteigt.11 Es wird sich zeigen, dass die
am 24.11.2011 neu eingeführten Entschädigungsregelungen der §§ 198,
199 GVG weder etwas an der grundsätzlichen Anwendbarkeit der Vollstre-
ckungslösung geändert haben noch zusätzliche Voraussetzungen für den
Vollstreckungsabschlag normieren. Sie schließen vielmehr die von der
Vollstreckungslösung noch offengelassenen Regelungslücken.

Der zweite Teil12 richtet den Blick auf die instanz- und obergerichtliche
Rechtsprechungspraxis zum Umgang mit unverhältnismäßigen Verfah-
rensbelastungen des Angeklagten. Es werden Entscheidungen untersucht,
in denen die Gerichte den unverhältnismäßigen Belastungen durch einen
Verfahrensabbruch Rechnung getragen haben. Es soll erörtert werden, in-

B.

8 Siehe Teil 1, S. 26 ff.
9 BGHSt 46, 159 (171).

10 BGHSt 46, 159 (175 f.).
11 BGHSt 52, 124 (145); siehe hierzu noch ausführl. Teil 1 B III 2.
12 Siehe Teil 2, S. 84 ff.

B. Gang der Untersuchung

21



wiefern sich die in der Praxis konkret angeführten Voraussetzungen und
Begründungsmuster für eine solche Verfahrensbeendigung mit den
höchstrichterlich anerkannten Kriterien für eine Einstellung bei überlan-
ger Verfahrensdauer decken. Die Entscheidungen werden dabei hinsicht-
lich ihrer Voraussetzungen für eine Verfahrensbeendigung in drei Fall-
gruppen der Verfahrensverzögerung eingeteilt: erstens eine der Justiz anzu-
lastende Verfahrensverzögerung, zweitens eine auf sachlichen Gründen be-
ruhende Verfahrensverzögerung und drittens eine der Justiz anzulastende
Verfahrensverzögerung, welche in Kombination mit der weiterhin zu er-
wartenden Verfahrensdauer und der Unwahrscheinlichkeit einer Verurtei-
lung bereits zu diesem Zeitpunkt eine Verfahrensbeendigung erfordert.

Diese Entscheidungen werden im Folgenden vor dem Hintergrund der
im ersten Teil dargestellten Grundlagen interpretiert. Es zeigt sich, dass
eine Einordnung der Entscheidungen in die anerkannte Rechtsprechungs-
praxis zur überlangen Verfahrensdauer nur teilweise möglich ist. Soweit
der Verfahrensabbruch im Rahmen der ersten Fallgruppe strafzumessungs-
rechtlich mit einem Vergleich der schuldangemessenen Strafe einerseits
und der notwendigen Kompensation andererseits begründet wurde, ent-
spricht dies zwar grundsätzlich den Voraussetzungen eines Verfahrenshin-
dernisses nach der seit dem 17.1.2008 geltenden Vollstreckungslösung. An-
ders als aus dem Blickwinkel des Bundesgerichtshofs stellen die Instanzge-
richte die Verfahren allerdings nicht erst nach Abschluss der Sachverhalts-
aufklärung, sondern bereits vor Abschluss der Beweisaufnahme, d.h. mit
Blick auf die hypothetisch schuldangemessene Strafe ein. Die Entscheidung
der dritten Fallgruppe bildet insofern einen Sonderfall, als dass für die Fra-
ge der Verfahrenseinstellung ein zeitlich noch früherer Blickwinkel ent-
scheidend ist. Es reiche aus, dass jedenfalls „absehbar“13 ein Verfahrenshin-
dernis der überlangen Verfahrensdauer anzunehmen sei, sofern die Wahr-
scheinlichkeit einer Verurteilung als gering einzustufen sei. Für den weite-
ren Gang der Untersuchung wird das Augenmerk allein auf die Begrün-
dungsmuster zur Verfahrenseinstellung wegen überlanger Verfahrensdau-
er nach der Vollstreckungslösung gelegt. Das entscheidende Ergebnis besteht
darin, dass sich die Frage nach der Einstellung wegen rechtsstaatswidriger
Verfahrensverzögerung zu drei unterschiedlichen Beurteilungszeitpunkten
stellen kann: nach Abschluss der Beweisaufnahme mit Blick auf die festge-
stellte schuldangemessene Strafe, vor Abschluss der Beweisaufnahme mit
Blick auf die prognostizierte schuldangemessene Strafe und – ebenfalls vor
Abschluss der Beweisaufnahme – wenn der Vollstreckungsabschlag die

13 LG Bremen StV 2011, 531 (532).
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prognostizierte Strafe zwar noch nicht ausgleicht, aber absehbar ist, dass
dies eintreten wird und zugleich eine Verurteilung unwahrscheinlich ist.

Der dritte Teil14 beschäftigt sich mit der Frage, warum aus verfassungs-
rechtlicher Sicht in diesen Fallkonstellationen eine Verfahrensbeendigung
notwendig ist. Hierzu werden verschiedene Verfahrenssituationen unter-
schieden. Zunächst wird untersucht, ob jede Verfahrensfortführung trotz
rechtsstaatswidriger Verfahrensverzögerung gegen den Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz verstößt. Es soll gezeigt werden, dass auch ein rechtsstaats-
widrig verzögertes Verfahren grundsätzlich noch geeignet, erforderlich
und angemessen sein kann, die Strafverfahrensziele zu erreichen. Dies gilt
allerdings nicht, wenn die rechtsstaatswidrige Verfahrensverzögerung ein
solches Ausmaß erreicht hat, dass der erforderliche Vollstreckungsabschlag
die mit Abschluss der Beweisaufnahme festgestellte schuldangemessene
Strafe gänzlich ausgleicht oder übersteigt (Verfahrensbeendigung nach ab-
geschlossener Beweisaufnahme, später Beurteilungszeitpunkt). In diesem
Fall steht der Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs entgegen, dass
keine vollstreckbare Strafe ausgesprochen werden kann. Eine Strafzufü-
gung wäre unverhältnismäßig. Ungeachtet dessen darf das Verfahren mit
einem Schuldspruch beendet werden. Für die zweite Konstellation, in der
sich die Frage der Verfahrensbeeindigung bereits vor abgeschlossener Be-
weisaufnahme stellt (Entscheidungen der ersten Fallgruppe, früher Beur-
teilungszeitpunkt), wird sich herausstellen, dass der Verhältnismäßigkeits-
grundsatz eine Verfahrensfortführung wegen drohender Unverhältnismä-
ßigkeit verbietet. Die Belastungen des Angeklagten werden unverhältnis-
mäßig, wenn das Verfahren „sehenden Auges“ fortgeführt wird, obwohl
bereits feststeht, dass der staatliche Strafanspruch nicht durchgesetzt wer-
den kann. Dieser frühere Beurteilungszeitpunkt stellt damit den verfas-
sungsrechtlich gewünschten Idealfall dar. Gleiches gilt für den der dritten
Fallgruppe zugrunde liegenden Fall des absehbaren Sonderfalls einer
rechtsstaatswidrigen Verfahrensverzögerung (frühester Beurteilungszeit-
punkt). Auch hier folgt aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz die Not-
wendigkeit der Verfahrensbeendigung.

Der vierte Teil15 widmet sich daran anschließend der Frage nach der
Umsetzung der insofern verfassungsrechtlich erforderlichen Verfahrensbe-
endigung. Hierbei sollen die nach Ansicht der Rechtsprechung auch auf
Grundlage der Vollstreckungslösung weiterhin als anwendbar erachteten
Lösungsmöglichkeiten auf ihre dogmatische Tragfähigkeit untersucht wer-

14 Teil 3, S. 114 ff.
15 Teil 4, S. 143 ff.
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den. Im Mittelpunkt der Erörterungen steht das Verfahrenshindernis der
überlangen Verfahrensdauer. Es wird sich zeigen, dass die vor allem in der
Literatur erhobenen Einwände gegen ein Verfahrenshindernis – sowohl
das Verfahrenshindernis allgemein betreffend als auch speziell in Bezug
auf die Vollstreckungslösung – nicht überzeugen können. Es soll gezeigt
werden, dass für die Frage der Anwendbarkeit des Verfahrenshindernisses
nach den Voraussetzungen der Vollstreckungslösung zwischen den drei er-
läuterten Beurteilungszeitpunkten streng zu unterscheiden ist. Sofern das
Gericht erst nach abgeschlossener Beweisaufnahme erkennt, dass der erfor-
derliche Vollstreckungsabschlag die festgestellte schuldangemessene Strafe
erreicht oder übersteigt (später Beurteilungszeitpunkt), bedarf es keiner
Verfahrensbeendigung. Vielmehr kann die gesamte schuldangemessene
Strafe nach den Grundsätzen der Vollstreckungslösung als vollstreckt er-
klärt werden. Falls der erforderliche Vollstreckungsabschlag die schuldan-
gemessene Strafe sogar übersteigt, kann zusätzlich eine Entschädigung
gem. §§ 198 Abs. 1, 199 Abs. 1 GVG als Kompensation gewährt werden.
Demgegenüber ist zu dem früheren Verfahrenszeitpunkt, in dem schon
vor abgeschlossener Sachverhaltsaufklärung erkannt wird, dass die prognos-
tizierte schuldangemessene Strafe mindestens erreicht wird (früher Beurtei-
lungszeitpunkt, Entscheidungen der ersten Fallgruppe), die Annahme ei-
nes Verfahrenshindernisses erforderlich. Denn hier wäre eine Verfahrens-
fortführung bis zum Abschluss der Beweisaufnahme (und damit der An-
wendbarkeit der Vollstreckungslösung) unverhältnismäßig. Gleiches gilt
für den zeitlich noch früheren Beurteilungszeitpunkt der Entscheidung
der dritten Fallgruppe (frühester Beurteilungszeitpunkt). Es wird des Wei-
teren untersucht, ob daneben auch eine Verfahrensbeendigung durch die
Beendigungsmöglichkeiten, die das Straf- und Strafprozessrecht bietet und
die auch weiterhin von dem Großen Senat des Bundesgerichtshofs als an-
wendbar erachtet werden (namentlich die Einstellung aus Opportunitäts-
gründen [§§ 153, 153a StPO, §§ 154, 154a StPO] sowie die Verfahrensbeen-
digung nach den speziellen Strafzumessungsregeln [§§ 59, 60 StGB]), mög-
lich ist. Es wird sich zeigen, dass eine Anwendung der Regelungen – teil-
weise grundsätzlich, im Übrigen jedenfalls im praktischen Regelfall – aus-
scheidet.

Der fünfte Teil16 behandelt die Frage, ob neben den untersuchten Fällen
der rechtsstaatswidrigen Verfahrensverzögerung weitere Fallkonstellatio-
nen denkbar sind, in denen eine Verfahrensbeendigung wegen unverhält-
nismäßiger Verfahrensbelastungen durch überlange Verfahrensdauer er-

16 Teil 5, S. 201 ff.
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forderlich ist. Es zeigt sich, dass eine Verfahrensbeendigung auch in sol-
chen Fällen notwendig sein kann, in denen ein Strafverfahren lange Zeit
in Anspruch genommen hat, ohne dass die Verfahrensverzögerung rechts-
staatswidrig war.

Im sechsten Teil17 wird schließlich die Frage untersucht, inwieweit sich
das Einstellungserfordernis für die der ersten und dritten Fallgruppe zu-
grunde liegenden Konstellationen (Beurteilungszeitpunkte vor Abschluss
der Beweisaufnahme) sowie für die im Rahmen des fünften Teils erörterte
weitere Fallkonstellation im Gesetz verankern lässt. Auch wenn die Ein-
stellung aufgrund eines Verfahrenshindernisses weiterhin möglich ist, er-
scheint insbesondere aufgrund der in Rechtsprechung und Literatur inso-
weit weiterhin herrschenden Unsicherheit18 im Hinblick auf die konkre-
ten Voraussetzungen sowie dem hierfür relevanten Beurteilungszeitpunkt
aus Klarstellungsgründen eine deklaratorische Regelung wünschenswert.

17 Teil 6, S. 210 ff.
18 Zur Unsicherheit bzgl. der Voraussetzungen für eine Verfahrenseinstellung we-

gen überlanger Verfahrensdauer auch nach Einführung der Vollstreckungslösung
siehe nur OLG Thüringen OLGSt StPO § 206a Nr. 11 (Rn. 14), welches der Be-
schwerde der Thüringer Generalstaatsanwaltschaft gegen die in der Vorinstanz
vorgenommene Verfahrenseinstellung des LG Erfurt (Beschl. v. 27.6.2011 –
361 Js 32439/01–4 Ns) stattgab und feststellte, dass ein Extremfall, der zur Verfah-
rensbeendigung zwinge, nicht bereits bei einem besonders schweren Ausmaß der
Verfahrensverzögerung anzunehmen sei, sondern darüber hinaus außergewöhnli-
che Verfahrensbelastungen für den Angeklagten erforderlich seien.
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